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Nullwirkung durch Mietpreisbremse
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den Mietpreis dämpfen. "In Anbetracht der äußerst angespannten Wohnungsmarktlage in Berlin ist die 

Mietpreisbremse ein notwendiger und erfreulicher Schritt des Gesetzgebers, der uneingeschränkt begrüßt 

werden sollte", so der 1. Vorsitzende des AMV, Herr RA Uwe Piper. 

Im Vergleich zu Mieterhöhungen nach dem Berliner Mietspiegel sowie bei Neuvermietungen haben 

Modernisierungsmieterhöhungen am Gesamtumfang aller Mietsteigerungen nur den kleinsten Einfluss. Der 

AMV erwartet nicht, dass sich hieran in Zukunft etwas durch die Einführung der Mietpreisbremse ändern wird. 

Etwas anderes ist es, für die Zukunft die Abschaffung dieser Mieterhöhungsmöglichkeit zu fordern. Dieser 

Forderung schließt sich der AMV uneingeschränkt an. 

 

Berlin, den 10.03.2015 

 

Marcel Eupen, Pressesprecher 

 

 

 

 

 

  


